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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordnete Holger Kühnlenz und Omid Najafi (AfD) 

Hat die Landesregierung Sozialwohnungsabbau zugelassen? 

Anfrage der Abgeordneten Holger Kühnlenz und Omid Najafi (AfD) an die Landesregierung, einge-
gangen am 25.01.2024  

 

Zum Jahresanfang 2024 präsentierte die PESTEL Institut gGmbH im Auftrag des Verbändebündnis 
Soziales Wohnen die Studie „Bauen und Wohnen 2024 in Deutschland“. Demnach fehlten in 
Deutschland im Jahre 2022 rund 910 000 Mietsozialwohnungen. Niedersachsen hat ein Sozialwoh-
nungsdefizit von berechnet 108 699 Wohnungen1. 

Während der SPD-geführten Landesregierungen (Kabinette Weil I bis Weil III) ist der Sozialwoh-
nungsbestand kontinuierlich abgesunken, in den vergangenen sechs Jahren von 82 496 (2017), 
74 887 (2018), 67 335 (2019), 60 265 (2020), 55 193 (2021) auf 52 601 (2022)2. Vor sechs Jahren 
hatten Ministerpräsident Stephan Weil und Bauminister Olaf Lies angekündigt, Ziel der Landesregie-
rung sei es, jedes Jahr 4 000 Sozialwohnungen zu bauen (40 000 bis zum Jahr 2030).  

Wie die PESTEL Institut gGmbH in ihrer Studie „Bauen und Wohnen in der Krise“3 von 2023 aus-
führte, lag Niedersachsen bei der Schaffung von Sozialwohnungen je 1 000 Mieterhaushalte (im 
Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2021) an vorletzter Stelle im Ländervergleich. Während in Nieder-
sachsen knapp eine Sozialwohnung je 1 000 Mieterhaushalte entstand, waren es beim Spitzenreiter 
Hamburg sieben Sozialwohnungen; die Hansestadt Hamburg arbeitete dabei vorrangig mit dem In-
strument der Zuschussförderung. Im Bestand kommen in Hamburg auf 1 000 Mieterhaushalte rund 
110 Sozialwohnungen, in Niedersachen dagegen 304. 

Auf unsere letztjährige Anfrage antwortete die Landesregierung, dass der NBank zum Stichtag 
28.02.2023 lediglich 76 Förderanträge für insgesamt 719 Sozialwohnungen vorlagen5, das sind halb 
so viele Sozialwohnungsförderungen wie noch im Jahr 2018. Gleichzeitig fallen in den nächsten Jah-
ren immer mehr Wohnungen aus der Sozialbindung heraus. 

1. Welche Bauauflagen führen nach Aussagen der Bauwirtschaft zu höherem Planungsaufwand, 
mehr Bürokratie und Kostensteigerungen und hemmen nachweislich den Neubau? 

2. Was hat die Landesregierung auf Bundesebene unternommen, um die Bürokratie-Hemmnisse 
für die Baubranche zu beseitigen? 

3. Wie viele Sozialwohnungen fehlen nach aktuellem Kenntnisstand der Landesregierung derzeit 
insgesamt in den Landkreisen, Städten und Gemeinden? Wie viele werden es Ende des Jahres 
2024 sein? 

4. Wie viele Sozialwohnungen werden aufgrund ihres Baujahres und der in der Förderung ange-
legten Belegungsbindung bis zum Jahr 2027 und bis zum Jahr 2033 aus der Bindung heraus-
fallen (bitte pro Jahr angeben)? 

5. Mit Bezug auf die Fragen 3 und 4: Falls der Landesregierung keine annähernden Zahlen vor-
liegen, wie und bis wann plant die Landesregierung, sich eine Datengrundlage zu verschaffen? 

                                                
1 PESTEL Institut gGmbH: „Bauen und Wohnen 2024 in Deutschland“. Hannover 2024. Seite 29 
2 a.a.O. Seite 5 
3 PESTEL Institut gGmbH: „Bauen und Wohnen in der Krise“. Hannover 2023. Seite 35  
4 a.a.O. Seite 34 
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6. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung seit dem Jahr 2013 unternommen, um die  
Sozialbindung bestehender Sozialwohnungen zu verlängern? Wie viele Wohnungen konnten 
damit als Sozialwohnungen für welchen Zeitraum gesichert werden? 

7. Wie erklärt sich die Landesregierung, dass das Bundesland Hamburg eine fast vierfach höhere 
Zahl an Sozialwohnungen hat und im Neubau eine siebenfach höhere Bauquote erreichte? 

8. Hat sich die Landesregierung seit dem Jahr 2017 mit dem Sozialwohnungsbau in Hamburg 
auseinandergesetzt oder sich von Best-Practice-Lösungen anderer Bundesländer anleiten las-
sen? 

9. Inwiefern hält die Landesregierung die Zielgröße von 4 000 neuen Sozialwohnungen per annum 
für realistisch angesichts der Anfang des Jahres 2023 vorliegenden Förderanträge für 719 Woh-
nungen? 

10. Wie hoch wird voraussichtlich bis zum Jahr 2027 die Deckungslücke zwischen  

a)  dem bestehenden Sozialwohnungsdefizit, wegfallender Sozialbindung, jährlich wachsen-
der Nachfrage durch Zuwanderung und  

b)  den tatsächlich entstehenden neuen Wohneinheiten sein? 

11. Wie viele Gebiete entsprechend § 201 a und § 250 BauGB wurden seit September 2022 in 
Niedersachsen als Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt definiert? 

12. Ist auf dem dadurch definierten neuen Bauland ein überwiegender oder nur anteiliger Sozial-
wohnungsbau geplant? Wie viele Sozialwohnungen sollen speziell in den Gebieten mit ange-
spanntem Wohnungsmarkt entstehen? 

13. In welchen Kreisen, Städten und Gemeinden ist das Sozialwohnungsdefizit im Verhältnis zur 
Bevölkerung am größten? 

 

 

(Verteilt am 26.01.2024) 
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